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Einwendung gegen die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr 603
Industriekraftwerk Stade (Kohlekraftwerk DOW)

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Hamburg zum Kohlekraftwerk Moorburg
vom 21.01.2013 steht fest, dass – wenn es eine Alternative gibt – Kühlwasser aus der
Elbe aus ökologischen Gründen nicht mehr entnommen werden darf. Die Stadt Stade
sollte dies auch entsprechend aufnehmen.

In der Elbe kommen z.T. streng geschützte Arten vor:

- Rapfen
- Finte
- Flußneunauge
- Meerneunauge
- Lachs
- Maifisch
- Steinbeißer

Es ist unverantwortlich, hier direkt oder indirekt die Abwässer des Kraftwerks (auch
erwärmtes Kühlwasser) einleiten zu wollen. Die Wärmelast der Elbe ist schon jetzt
äußerst kritisch. Eine weitere Aufheizung ist unzulässig, da der Sauerstoffgehalt der
Elbe mit steigender Temperatur sinkt. 
Eine kumulative Analyse und Folgenabschätzung in  Kombination mit der Elbvertiefung
liegt meines Wissens nach auch nicht vor.

In dem Kraftwerk würde Importkohle eingesetzt. Das widerspricht der Vorgabe der
Landesplanung, nach der einheimische Energieträger zu bevorzugen sind.
Ein Kohlekraftwerk ist aus entwicklungspolitischen Gründen nicht vertretbar. Die
„Importkohle“ stammt zumeist aus Ländern, in denen die Minenarbeiter unter



unmenschlichen Bedingungen arbeiten müssen. DOW muss sich zumindest
verpflichten, einen Herkunftsnachweis der Kohle zu führen, und dafür einstehen, dass
nur Kohle verwendet wird, bei deren Förderung die ILO Standards eingehalten werden.
Mehrere unabhängige Studien (z.B. Sachverständigenrat für Umweltfragen der
Bundesregierung und Umweltbundesamt) zur Energiewende und zum Atomausstieg
belegen, dass die Stromversorgung in Deutschland ohne den Neubau von weiteren
klimaschädlichen Kohlekraftwerken sicher gewährleistet wird.

Das geplante Kohlekraftwerk verstößt gegen die Vorgabe des Koalitionsvertrages
zwischen Bündnis 90/DIE GRÜNEN und SPD in Niedersachen, wonach neue
Kraftwerke einen Wirkungsgrad von mindestens 55 % erreichen müssen. Das neue
Gaskraftwerk, das DOW derzeit baut, hat einen elektrischen Wirkungsgrad von fast 60
% – das Kohlekraftwerk erreicht im besten Fall 45 Prozent. Die von DOW
angegebenen „maximal 60%“ werden nur bei zusätzlicher Dampfauskopplung und
dann auch nur bei Betriebsoptimum erreicht. Ein Kraftwerk, das noch nicht einmal die
Hälfte der eingesetzten Energie in Strom umwandelt, als „effizient“ zu bezeichnen, ist
Etikettenschwindel.

Ich sehe keine Gründe bzw. Rechtfertigung für den Bebauungsplan. Die DOW kann im
Rahmen der bestehenden B-Pläne auch ein (größeres) Gaskraftwerk bauen – das ist
ja bereits geschehen.
Eine spätere Nachrüstung des Kraftwerks mit einer CO2-Abscheidung (CCS) ist
unrealistisch. Die Technik ist teuer, mit zahlreichen Risiken behaftet, hat einen hohen
Flächenbedarf und steht großtechnisch in absehbarer Zeit nicht zur Verfügung.
Außerdem hat sich die neue Landesregierung zum Ziel gesetzt, dafür zu sorgen, dass
es keine CO2-Speicher in Niedersachsen geben wird – notfalls mit einem eigenen
Landesgesetz.

Durch die voraussichtliche Mindestbetriebszeit von 40 Jahren ist das
Steinkohlekraftwerk unvereinbar mit den gesetzlichen Vorgaben zur langfristigen
Vermeidung und Verringerung schädlicher Umweltauswirkungen (Artikel 20 a
Grundgesetz und Klimaschutzziele der Bundesregierung, Artikel 2 der
UN-Klimarahmenkonvention).

Der Kohlendioxid-Ausstoß (CO2) pro Kilowattstunde erzeugter Strom ist bei der
Steinkohleverstromung zweieinhalb Mal so hoch wie beim Einsatz von Erdgas. Der
jährliche CO2-Ausstoß des Kraftwerks mit bis zu 5.1 Mio. Tonnen wird in den
Unterlagen zum Bebauungsplan noch nicht einmal erwähnt.

Industrieländer wie Deutschland müssen bis Mitte des Jahrhunderts den
CO2–Ausstoß um 80-95% reduzieren, wenn der weltweite Klimawandel noch
beherrschbar bleiben soll. 80-95% CO2-Reduktion bedeutet auch, dass wir in den
nächsten 3-4 Jahrzehnten unsere Stromerzeugung komplett dekarbonisieren – also
CO2-frei machen – müssen.
Ich finde es beschönigend und unehrlich, dass in den Planunterlagen das Wort „Kohle“
erst im hinteren Teil auftaucht. Als Bürger merkt man gar nicht, dass ein
Kohlekraftwerk gebaut werden soll. Die rechtlich notwendige Anstoßwirkung für die
Beteiligung im Bebauungsplanverfahren wird verfehlt, weil aus den Unterlagen nicht
hervorgeht, dass es sich um ein Kohlekraftwerk handelt, das Strom ins öffentliche Netz
einspeisen soll.
Die Luftqualität in Stade und Umgebung wird sich durch die Inbetriebnahme des
Kohlekraftwerks verschlechtern. Die Belastung wird direkt in die Obstanbaugebiete
und in die aquatischen FFH-Gebiete der Elbe getragen. Der Standort ist kritisch und es



hätte schon deswegen zumindest einer echten Suche nach Alternativen bedurft. Pro
Jahr werden im Normalbetrieb über 2600 kg Quecksilber und andere Schwermetalle
wie Arsen, Blei, Cadmium, Nickel und Chrom sowie organische Schadstoffe emittiert
werden. Quecksilber ist ebenso wie die anderen Schwermetalle sehr giftig und
schädigt das Nervensystem – besonders bei Ungeborenen und Kindern. Es
durchbricht die Blut-Hirnschranke und wird mit Demenzerkrankungen in Verbindung
gebracht.

Quecksilber ist erwiesenermaßen hochgiftig. Hier verweise ich auf die Minamata-
Krankheit:

Die Folgen von Quecksilber sind für Mensch und
T i e r  g r a u s a m ,  u n m e n s c h l i c h  u n d
unverantwortbar. Es gibt keine ethische
Legitimation aus wirtschaftlichen Gründen die
Bevölkerung und damit auch mich, dieser
vermeidbaren Gefahr auszusetzen. Zumal dann
nicht, wenn es langfristig wirtschaftl ich
sinnvollere Alternativen gibt:

Ein Gaskraftwerk das im Zuge des Ausbaus
neuer regenerat iver Energien z.B. mit
W assers to f f  a u s  d e r  E lek t ro l yse  m i t
überschüssiger erneuerbaren Energie erzeugt
wird.

Dadurch sehe ich das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 II
GG) verletzt.



Die Luft- und Bodenbelastung mit Dioxinen und Furanen wird durch das Kraftwerk
steigen. Die Bedeutung dieser krebserregenden Stoffe wird verschwiegen.
Die Menschen in der Umgebung von Kohlekraftwerken werden zusätzlich mit
radioaktiven Stoffen belastet.

Der Schornstein emittiert radioaktive Isotope der Elemente Radium,  Uran und
Thorium. Diese sind in der Steinkohle enthalten. Die Alpha-Strahlen können
Krebserkrankungen auslösen. Mit der Inbetriebnahme des Steinkohlekraftwerks wird
zu einer signifikanten Erhöhung des Krebserkrankungsrisikos für Kinder in einem
5-km-Radius um das Kraftwerk führen. Dies ergibt sich aus der Zusammenschau der
s o g .  K i K K - S t u d i e  a u s  d e m  J a h r  2 0 0 3 ,  e i n e r  B e w e r t u n g  d e s
Bundesumweltministeriums aus dem Jahr 2008, einer Untersuchung der
Strahlenschutzkommission zum Vergleich der Strahlenexposit ion aus
Kohlekraftwerken und aus Kernkraftwerken aus dem Jahr 1981 und einer Studie im
Auftrag der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen zu Leukämieerkrankungen in
der Umgebung von Kernkraftwerken vom 1.9.2009.

Die Wechselwirkungen verschiedenster Schadstoffe miteinander sind weitestgehend
nicht bekannt. Für viele der von dem geplanten Kohlekraftwerk ausgestoßenen
Schadstoffe existieren keine Schwellenwerte.

Stickstoffdioxid (NO2) verursacht ähnliche gesundheitliche Schädigungen wie
Feinstaub. Ich sehe das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2
II GG) verletzt.

Die Wissenschaft ist sich einig, dass es für Feinstaub keine Unbedenklichkeitsschwelle
gibt. Man kann daher nicht sagen, dass bei der Unterschreitung einer bestimmten
Feinstaubbelastung keine Gesundheitsgefährdung, insbesondere Atemwegs- und
Krebserkrankungen, mehr bestehen würde. Jede Feinstaubbelastung führt zu einem
potentiellen Gesundheitsrisiko. Die von dem Kohlekraftwerk ausgehende zusätzliche
Feinstaubbelastung über einen Betriebszeitraum von 40 Jahren und mehr führt also
dazu, dass zwei Generationen der Menschen im Umfeld des Kraftwerkstandortes
weiterhin erhebliche Gesundheitsrisiken zugemutet werden.

Das Kraftwerk soll rund um die Uhr laufen, gleiches gilt für den Hafenbetrieb. Ich
befürchte ein Brummen des Generators, welches das Wohnen in den angrenzenden
Stadtteilen beeinträchtigt. Ebenso habe ich Bedenken, dass An- und Abfahrtvorgänge
des Kraftwerks, die jeweils mehrere Stunden dauern, zu einer weiteren zusätzlichen
Lärmbelastung führen werden.

Durch die Anlage verliert die Region an Attraktivität. Die Lebensqualität wird durch die
ständige Präsenz dieses Kraftwerkes sinken, denn selbst bei erholsamen
Freizeitaktivitäten ist der Bau aus allen Richtungen zu sehen (das massive Kesselhaus
soll über 130 m hoch werden).
Durch die Höhe und Massivität des Kraftwerkbaus wird nicht nur das Landschaftsbild
sondern gleichfalls die Erholungsfunktion der Region beeinträchtigt. Die
Sichtbeziehungen werden stark eingeschränkt. Der Tourismus als Alternative zu
verlorengegangenen Arbeitsplätzen der Industrie in der Region wird leiden, wenn das
Kraftwerk die Silhouette sämtlicher Gebäude der Umgebung bei weitem überragt.

Als Eigentümer einer Immobilie in unmittelbarer Nähe des Kraftwerks befürchte ich
einen Wertverlust meines Eigentums. Dieser Wertverlust wird verursacht durch:

- Erhöhung der Schadstoffbelastung in der Region, 



- die Ausmaße des Bauwerkes, die von meinem Haus aus zu sehen sind
und das Landschaftsbild auf eine negative Art und Weise beeinflussen,

- den Lärm bei Tage und in der Nacht durch den Betrieb des Kraftwerkes,
die Anlieferung durch Schiffe und das erhöhte Verkehrsaufkommen
durch Abtransporte der Abfallstoffe auf der Straße und des
Pkw-Verkehrs der im Kraftwerk Beschäftigten,

- die Lichtemissionen, die durch die Beleuchtung des Kraftwerkes
entstehen werden.

Durch eine Wertminderung sehe ich mein Grundrecht auf Eigentum verletzt. Somit
sind mit dem Kraftwerksneubau konkrete wirtschaftliche Nachteile für mich verbunden,
es handelt sich folglich nicht lediglich um eine auf der Sozialpflichtigkeit des Eigentums
(Art. 14 Abs. 2 GG) beruhende Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums,
sondern um einen enteignungsgleichen Eingriff, für den ich vollumfänglichen
Schadensersatz fordere.

Die Wertminderung wird unsere Altersvorsorge zerstören. Das ist gerade in Zeiten
sinkender Renten und der ständigen staatlichen Aufforderung, privat vorzusorgen,
indiskutabel und unzulässig.

Schadstoffausstoß
Die weitere Belastung der Elbe und der Luft mit Quecksilber ist grundsätzlich mit
EU-Recht unvereinbar und folglich unzulässig. Kohlekraftwerke sind in Deutschland
der größte Emittent von Quecksilber (Anlage: Mitteilung der Kommission an den Rat
und dass europäische Parlament: Gemeinschaftsstrategie für Quecksilber) .

Durch den Betrieb des Kraftwerkes gelangen verschiedene Schadstoffe wie Feinstaub,
Schwermetalle, Stickoxide, Schwefeloxide, Dioxine etc. in die Luft. Diese nehme ich
über die Atemwege auf. Dadurch erhöht sich das Risiko von Lungen- und
Herz-Kreislauferkrankungen. Außerdem können mögliche Vorerkrankungen
verschlechtert werden.

Der Einfluß auf FFH Gebiete muß kumulativ betrachtet werden. Das ist nach jetziger
Lage nicht gegeben. 

Mit freundlichem Gruß

Richard Klaus
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